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Eheliche Pflichten – Teil 1
Die Ehe ist ein „Bündnis für die
Ewigkeit“. Sie wird auf Lebenszeit
geschlossen, in deren Rahmen die
Ehegatten einander zur ehelichen
Lebensgemeinschaft verpflichtet
sind. Soweit das Gesetz. Was unter
dieser Generalklausel konkret zu
verstehen ist, dürfte jedoch nur
den wenigsten geläufig sein. Häufig
werden die „persönlichen Konse-
quenzen“ des Ja-Wortes unter-
schätzt. Denn die Ehe generiert
einen ganzen Katalog von Rechten
und Pflichten sowohl persönlicher
als auch vermögensrechtlicher Art,
die zum Teil auch nach einer
Scheidung fortdauern. 

So sind die Ehegatten beispiels-
wiese dazu verpflichtet, in häusli-
cher Gemeinschaft zusammen zu
leben. Das bedeutet jedoch nicht,
dass die Partner zwangsläufig
ständig zusammenwohnen müs-
sen. Natürlich ist es auch möglich,
dass die Verheirateten aus unter-
schiedlichsten Gründen verschie-
dene Wohnsitze haben. Leben die
Eheleute bei den Eltern eines Part-
ners, soll dieser aber nach einer
Entscheidung des Oberlandesge-
richts (OLG) Hamm verpflichtet
sein, in eine von dem anderen 
gefundene und geeignete Famili-
enwohnung mitzuziehen. „Hotel
Mama“ hat also spätestens nach
dem Termin beim Standesamt aus-
gedient! Hat man sich letztendlich
einvernehmlich auf einen Wohn-
sitz verständigt, hat das Ehever-
sprechen notwendigerweise auch
zur Folge, dass jeder dem anderen
die Mitbenutzung der ihm gehö-
renden oder von ihm gemieteten
Wohnung sowie des ihm gehören-
den Hausrats gestatten muss. Es
versteht sich von selbst: Unent-
geltlich! 

Weiterhin tragen die Ehegatten
füreinander Verantwortung, so dass
diese gegenseitig zur Hilfe ver-
pflichtet sind. Diese „Pflichtübung“
bezieht sich sowohl auf die Haus-
haltsführung und Kindererziehung
als aber auch auf Unterstützung
bei Krankheiten und anderen per-
sönlichen Problemen. In Not und
Gefahr, insbesondere bei Unfällen
haben sich die Eheleute beiderseits
beizustehen. Wie weit der gegen-
seitige Beistand geht, ist von dem
jeweiligen Einzelfall abhängig. Je-
denfalls ist nicht zu verlangen,
dass die Ehegatten bei gegenwär-
tiger Lebensgefahr einander bis
zur Selbstaufopferung Hilfe leis-
ten. Doch muss nach Ansicht des
OLG Stuttgart zumindest geistig-
seelische Hilfe geleistet werden.
Etwas weiter geht der Bundesge-
richtshof (BGH). Nach Auffassung
der obersten Richter ist jeder Ehe-
partner verpflichtet, den anderen
von Selbstmordabsichten abzu-
bringen. Bei zerrütteter Ehe dürfen
die Anforderungen nicht über-

spannt werden. Sofern triftige
Gründe zum Verlassen der häusli-
chen Gemeinschaft bestehen, be-
gründet eine Selbstmordgefahr
beim Zurückbleibenden demge-
genüber keine Rechtspflicht zum
Ausharren. 

Die Achtung vor dem anderen
Ehegatten verpflichtet daneben
zur Offenheit, zum Vertrauen und
zur Rücksichtnahme. Wer jedoch
glaubt, dem anderen alles sagen
zu müssen, der irrt. Denn die Ver-
pflichtung zur Offenheit geht
nicht bis zur Preisgabe aller Ein-
zelheiten der Persönlichkeitssphäre.
Eigene Verstöße müssen daher
nicht offenbart werden. Jedoch
bestätigen Ausnahmen die Regel.
So soll nach einer Entscheidung
des BGH ein Ehegatte seine Untreue
nicht verschweigen dürfen, wenn
er weiß, dass der andere im Ver-
trauen auf die unrichtigen Beteue-
rungen ein Testament zu seinen
Gunsten anfertigt. 

Darüber hinaus besteht unter Ver-
heirateten allgemein die Pflicht
zur Verständnis- und Kompromiss -
bereitschaft. Kein Ehegatte hat im
Falle von Meinungsverschieden-
heiten von Rechts wegen den Vor-
rang. In diesem Zusammenhang
sei erwähnt, dass der Gatte die re-
ligiösen und weltanschaulichen
Überzeugungen des Partners zu
achten und zu respektieren hat.
Bei gemischtkonfessionellen Ehen
müssen beide Ehegatten Toleranz
üben. Der Übertritt in eine andere
Konfessionsgemeinschaft während
der Ehe verstößt nicht gegen die
ehelichen Pflichten. Aus dem
Gebot der Rücksichtnahme folgt
für die Ehegatten zudem ein allge-
meines Schädigungsverbot. Im
Rahmen dieses Verbots folgt die
Obliegenheit, auf die Erwerbstä-
tigkeit des Lebensgefährten Rück-
sicht zu nehmen und diese nicht
zu beeinträchtigen. Der Ehepart-
ner muss daher alles unterlassen,
was dem beruflichen Fortkommen
des anderen zu schaden geeignet
ist. So darf der Ehegatte den Part-
ner beispielsweise nicht bei seinem
Arbeitgeber wegen einer unzuläs-
sigen Nebentätigkeit anschwärzen.
Das soll nach einem Urteil des
OLG Nürnberg auch gelten, wenn
die Ehe bereits gescheitert ist. Er-
folgt dennoch eine Anzeige beim
Arbeitgeber, die zu einer wirksa-
men Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses führt, ist für den Verlust
des Jobs Schadenersatz zu leisten. 

Auch im Rahmen der ehelichen
Lebensgemeinschaft gilt also: Wer
anderen eine Grube gräbt, fällt
selbst hinein!

Rechtsanwälte
Heberer & Coll.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1270
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU (Karlsruher Anzeiger, Anzeigen)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [992.126 1474.016]
>> setpagedevice


